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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 

Die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 
Absatz 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) wird vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) zur Sicherung der ärztlichen Versorgung beschlossen. Sie dient der Ge-
währ einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten 
mit häuslicher Krankenpflege. Als Anlage ist der HKP-RL ein Verzeichnis verordnungsfähiger 
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege (Leistungsverzeichnis) beigefügt. 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz III vom 23. Dezember 2016 wurde § 37 Absatz 2 SGB V um 
einen Satz 8 ergänzt. Danach erhalten Versicherte in vollstationären Einrichtungen der Hilfe 
für behinderte Menschen im Sinne von § 43a Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Leistun-
gen nach § 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V, wenn der Bedarf an Behandlungspflege eine ständige 
Überwachung und Versorgung durch eine qualifizierte Pflegefachkraft erfordert. 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

Nach der bisherigen geltenden Fassung der HKP-RL wird in § 1 Absatz 2 konkretisiert, an 
welchen Orten außerhalb des Haushalts oder der Familie Häusliche Krankenpflege erbracht 
werden kann. Der Anspruch wird an einen regelmäßig wiederkehrenden Aufenthalt des Versi-
cherten an den entsprechenden Ort geknüpft sowie daran, ob die verordneten Maßnahmen 
dort zuverlässig und unter geeigneten räumlichen Bedingungen durchgeführt werden können. 
In § 1 Absatz 6 HKP-RL ist die Verordnungsmöglichkeit von Behandlungspflege in Werkstätten 
für behinderte Menschen und Pflegeheimen nach § 43 SGB XI geregelt. 
Aufgrund der Anfügung des § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V besteht ein Anpassungsbedarf in der 
HKP-RL. Voraussetzung für einen Anspruch nach § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V ist ein beson-
ders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, der eine ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifizierte Pflegefachkraft rund um die Uhr erfordert.  
Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V (BT Drucksache 
18/10510) sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BSG, Urteil vom 22. April 2015, 
Az.: B 3 KR 16/14 R) müssen Einrichtungen im Sinne von § 43a SGB XI die erforderlichen 
sogenannten „einfachsten“ Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege regelmäßig 
mit eigenem Personal erbringen. Sofern zum Zeitpunkt der Verordnung keine expliziten Hin-
weise vorliegen, dass die Einrichtung die Maßnahmen nicht mit eigenem Personal erbringen 
kann, kann die verordnende Ärztin/der verordnende Arzt davon ausgehen, dass die Einrich-
tung die einfachsten Maßnahmen der Behandlungspflege erbringt. 
Zu den sog. „einfachsten Maßnahmen“ der medizinischen Behandlungspflege gehören nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung Leistungen, die für Versicherte im eigenen Haushalt 
grundsätzlich von jedem erwachsenen Haushaltsangehörigen erbracht werden könnten. Ein-
fachste Maßnahmen sind somit solche, die ohne medizinische Vorkenntnisse und Fertigkeiten 
von Laien erbracht werden können und nicht mit nennenswerten Infektions- oder Verletzungs-
gefahren verbunden sind. Diese fallen damit regelmäßig in den Aufgabenbereich stationärer 
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Insoweit besteht kein Anspruch auf häusliche Kranken-
pflege. Danach verläuft die Grenze der von einer Einrichtung geschuldeten Leistungen genau 
dort, wo diese vom Personal der Einrichtung der Eingliederungshilfe erbracht werden können 
und müssen. Dazu gehört beispielhaft die regelmäßige Gabe von Tabletten nach ärztlicher 
Anweisung, das Messen des Blutdrucks oder des Blutzuckergehalts, das An- und Ablegen 
einfach zu handhabender Stützverbände, das Einreiben mit Salben (soweit es sich nicht um 
schwierige Wundversorgung handelt), die Verabreichung von Bädern u. ä. (vgl. BSG, Urteil 
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vom 22. April 2015, Az.: B 3 KR 16/14 R, Rz.: 35; BSG Urteil vom 25. Februar 2015, Az.: B 3 
KR 11/14, Rz.: 28).  
Darüber hinaus müssen die Einrichtungen im Sinne von § 43a SGB XI auch weitergehende 
Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege mit eigenem Personal erbringen, sofern 
sich dies aus ihren Verträgen, ihrer Leistungsbeschreibung, ihrem Aufgabenspektrum auch 
unter Berücksichtigung ihrer Zielgruppe und ihrer sächlichen und personellen Ausstattung 
ergibt (vgl. BSG, Urteil vom 25. Februar 2015, Az.: B 3 KR 11/14 R, Rz.: 28 und 30-31; 22. 
April 2015, Az.: B 3 KR 16/14 R, Rz.: 32). Einrichtungen im Sinne von § 43a SGB XI sind 
jedoch nicht zur Erbringung von behandlungspflegerischen Maßnahmen verpflichtet, wenn in-
soweit ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege vorliegt, der die stän-
dige Überwachung und Versorgung durch eine qualifizierte Pflegefachkraft im Sinne der ge-
setzlichen Regelung des § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V erfordert.  
Mit der Einführung des Teils 2 des neuen SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird zum 
01.01.2020 die Differenzierung zwischen ambulanten, teilstationären und vollstationären Leis-
tungen der Eingliederungshilfe aufgegeben. Um die gleiche Rechtswirkung wie bisher zu er-
zielen, wird daher die Formulierung „Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne von § 43a 
SGB XI“ für den Richtlinientext gewählt. 
Mit Beschluss des G-BA vom 21. Dezember 2017 zur Änderung der HKP-RL wurde in § 1 
HKP-RL der dritte Absatz aufgehoben. Die Verweise in § 1 Absatz 1 und dem Leistungsver-
zeichnis in Abschnitt „Vorbemerkungen“ Satz 1 der HKP-RL werden mit Blick auf die mit Be-
schluss vom 21. Dezember 2017 geänderte Absatznummerierung redaktionell berichtigt. 

A-3 Würdigung der Stellungnahmen  

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellung-
nahmeverfahren ist der Zusammenfassenden Dokumentation dokumentiert. 
Im Ergebnis der Auswertung wurden folgende Änderungen im Beschlussentwurf vorgenom-
men:  

• Die Formulierung „gemäß § 43a SGB XI“ wird durch die Formulierung „im Sinne von 
§ 43a SGB XI“ ersetzt. 

• Nach dem Wort „Einrichtung“ bzw. „Einrichtungen“ werden jeweils die Worte „oder 
Räumlichkeit“ bzw. „oder Räumlichkeiten“ ergänzt. 

• Vor den Worten „nicht verordnungsfähig“ wird das Wort „regelmäßig“ eingefügt. 

• In § 1 Absatz 6 Satz 6 (neu) werden die Worte „die Verordnung“ durch die Worte „eine 
Erbringung“ ersetzt, nach dem Wort „Behandlungspflege“ werden die Worte „im Rah-
men der häuslichen Krankenpflege“ ergänzt sowie die Angabe „es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege handelt und“ gestrichen. 

• Folgende Sätze werden angefügt: 
„Dies ist in dem Genehmigungsverfahren gemäß § 6 zu prüfen. Im Rahmen der häus-
lichen Krankenpflege sind einfachste Maßnahmen der Behandlungspflege für Versi-
cherte in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne von § 43a SGB XI regelmäßig 
nicht verordnungsfähig.“  

A-4 Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dement-
sprechend keine Bürokratiekosten. 
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A-5 Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
29.11.2017 UA VL Kenntnisnahme des Sachstandes. 

25.04.2018 UA VL Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender 
Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) 

27.06.2018 UA VL Anhörung gemäß 1. Kapitel § 12 Verfahrensordnung 

29.08.2018 UA VL Abschließende Würdigung der schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen 

20.09.2018 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Ände-
rung der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V er-
forderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 

TT.MM.JJJJ  ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Abs. 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 

 
 

A-6 Beschluss  

Veröffentlicht im BAnz am T. Monat JJJJ, AT …  
[wird in finaler Fassung ergänzt] 
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A-7 Anhang 

A-7.1 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V vom TT.MM.JJJJ 
 
[wird in finaler Fassung ergänzt] 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Folgenden Organisationen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

• Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V: 
o Bundesärztekammer (BÄK) 

• Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 
o Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 
o Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. (ABVP) 
o Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter Dienste Bundesverband 

e. V. (APH) 
o Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. (B.A.H.)  
o Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen e. V. 

(bad e. V.) 
o Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. (BHK)  
o Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 
o Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband e. V. (DBfK) 
o Deutscher Caritasverband e. V (Caritas) 
o Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 
o Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)  
o Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk 

für Diakonie und Entwicklung e. V (Diakonie)  
o Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (VDAB)  
o Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. (ZWST)  

• Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 
Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

o Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 
o Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. 
o Deutscher Kinderhospizverein e.V. 
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B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen beschloss in seiner Sitzung am 25.04.2018 die 
Einleitung des Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberech-
tigten am 26.04.2018 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen 
innerhalb von vier Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu ge-
ben ist.  
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B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

B-4.1 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, sowie entsprechende Eckdaten zum 
Eingang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 
 
Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemer- 
kungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 25.05.2018 Verzicht auf 
Anhörung. 

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V  
Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemer- 

kungen 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 25.05.2018  

Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e.V. 
(ABVP) 

  

Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter 
Dienste Bundesverband e. V. (APH) 

02.05.2018  

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e.V. 
(B.A.H.) 

  

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrich-
tungen (bad) e.V. 

  

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. (BHK)   

Bundesverband privater Abieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 25.05.2018  

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband 
e.V. (DBfK) 

25.05.2018  

Deutscher Caritasverband e.V. (Caritas) 24.05.2018  

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtver-
band e.V.  

24.05.2018  

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)   

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land e.V. (Diakonie) 

24.05.2018  

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB) 25.05.2018  

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. 
(ZWST) 
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Weitere Stellngnahmeberechtigte gemäß § 92 Abs. 7 Satz 2 SBG V i.V.m. § 92 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 5 SGB V 
Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemer- 

kungen 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP)   

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV)   

Deutscher Kinderhospizverein e.V. (DKHV) 25.05.2018  

 

B-4.2 Nicht zur Stellungnahme berechtigte Organisationen/Institutionen, die 
unaufgefordert Unterlagen eingereicht haben 

Organisation Eingang SN Bemer- 
kungen 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 25.05.2018  

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. (bvkm) 

28.05.2018 verfristet 

 

B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  

Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Tragenden Gründe (Stand: 
25.04.2018) übermittelt.  
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B-5.1 Beschlussentwurf  
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B-5.2 Tragende Gründe 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 

Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind als Anlage zur ZD abgebildet.  
 

B-6.1 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 
 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

1.  BÄK Die Bundesärztekammer be-
grüßt die Konkretisierung der 
Verordnung von Behand-
lungspflege in vollstationären 
Einrichtungen der Hilfe für be-
hinderte Menschen. Die Än-
derung stellt sicher, dass eine 
Verordnung von Behand-
lungspflege auch für Versi-
cherte in vollstationären Ein-
richtungen der Hilfe für behin-
derte Menschen gemäß § 43a 
SGB XI zulässig ist, wenn ein 
besonders hoher Bedarf an 
medizinischer Behandlungs-
pflege besteht. Diese Voraus-
setzung ist auch dann erfüllt, 
wenn der besonders hohe Be-
darf an medizinischer Be-
handlungspflege nur vorüber-

 Kenntnisnahme  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

gehend besteht, z. B. nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt. 

2.  AWO Der Arbeiterwohlfahrt Bun-
desverband bedankt sich für 
die Gelegenheit, zu der ge-
planten Änderung der Häusli-
chen Krankenpflege-Richtli-
nie Stellung nehmen zu dür-
fen. Als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege mit 
stationären Einrichtungen, 
Tageseinrichtungen und am-
bulanten Angeboten für eine 
umfassende Unterstützung 
von Menschen mit Behinde-
rungen möchten wir folgende 
Hinweise vor der abschlie-
ßenden Entscheidung des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu einer Änderung 
der Richtlinie geben: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Der AWO Bundesverband e.V. begrüßt grundsätz-
lich die Absicht, mit einer Ergänzung der Häusli-
chen Krankenpflege-Richtlinie, den Zugang zu 
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

für Menschen mit Behinderungen, die in einer Ein-
richtung der Eingliederungshilfe im Sinne des § 43 
a SGB XI wohnen, zu regeln. 
Die vorgenommene Abgrenzung zwischen einem 
besonders hohen Bedarf an medizinischer Be-
handlungspflege, der die ständige Überwachung 
und Versorgung durch eine qualifizierte Pflegekraft 
erfordert, sowie einfachsten Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungspflege lässt sich jedoch 
aus unserer Sicht fachlich nicht begründen, wenn-
gleich sie sich auf die Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichtes bezieht. 
Die Arbeiterwohlfahrt unterstützt das Anliegen, 
eine klare Regelung der häuslichen Krankenpflege 
zu formulieren, in der Leistungen nach § 37 Abs.2 
SGB V nur verordnungsfähig sind, wenn sie nicht 
zu den Aufgaben der Einrichtung der Eingliede-
rungshilfe gehören. 

§1 Absatz 6 der HKP-Richtli-
nie ist der künftige Satz 6 wie 
folgt zu formulieren: 
 
„Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 

Die im Beschlussentwurf vorgesehene Vorausset-
zung, dass „einfachste“ Maßnahmen der Behand-
lungspflege nicht verordnungsfähig seien, ist un-
bestimmt und daher zu streichen. 
Das Bundessozialgericht hat in seinen Entschei-
dungen vom 25.02.2015 und vom 22.04.2015 die 
Begrifflichkeit der „einfachsten“ Maßnahmen der 
Behandlungspflege unter Verweis auf § 37 Abs. 3 
SGB V nur herangezogen, um zu verdeutlichen, 
„(…), dass es nach den gesetzlichen Regelungen 
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege gibt, 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß im Sinne des § 43a SGB 
XI gehört. 

die ohne medizinische Vorkenntnisse von Laien er-
bracht werden können“. Das gelte auch für Mitar-
beiter*innen in Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe (BSG, Urteil vom 22.4.2015, B 3 KR 16/14 R, 
Rn. 35). Die entsprechenden Maßnahmen seien in 
diesen Fällen − in der Regel (BSG, Urteil vom 
25.2.2015, B 3 KR 11/14 R, Leitsatz 2) − von den 
Einrichtungen im Rahmen ihrer zivil- und sozial-
leistungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber 
den Bewohnern*innen geschuldet.  
Als Maßstab dafür, ob Leistungen nach § 37 
Abs. 2 SGB V von der Krankenversicherung in 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu er-
bringen sind, zieht das BSG aber nicht eine Un-
terscheidung in „einfachste“ und „andere“ 
Maßnahmen der Behandlungspflege heran, 
sondern lediglich das Kriterium, ob eine Ein-
richtung der Eingliederungshilfe die Leistung 
selbst schuldet oder nicht. Dies wiederum er-
gebe sich aus ihren Verträgen, ihrer Leistungsbe-
schreibung, ihrem Aufgabenprofil unter Berück-
sichtigung der Bewohnerzielgruppe und ihrer 
sächlichen und personellen Ausstattung (BSG, Ur-
teil vom 25.2.2015, B 3 KR 11/14 R). 
In der häuslichen Krankenpflege gibt es keine 
fachliche Grundlage für die Unterscheidung zwi-
schen „einfachen“ oder „einfachsten“ und komple-
xeren Maßnahmen der medizinischen Behand-
lungspflege. Der Begriff „einfachste Maßnahmen“ 
ist daher auch keiner Legaldefinition zugänglich. 

Keine Zustimmung zur 
Streichung.  
Einfachste Maßnah-
men sind nach der 
höchstrichterlichen 
Rechtsprechung immer 
untrennbar mit den 
Aufgaben der Einrich-
tungen verbunden. 
Eine Definition von ein-
fachsten Maßnahmen 
wird in den Tragenden 
Gründen angepasst. 
Es bleibt bei dem Aus-
schluss einfachster 
Maßnahmen der Be-
handlungspflege im 
Rahmen häuslicher 
Krankenpflege in Ein-
richtungen der Einglie-
derungshilfe, weil diese 
regelmäßig der Natur 
der Sache nach zum 
Aufgabenkreis der Ein-
richtung gehören. Vor 
diesem Hintergrund ist 
die Erbringung dieser 
einfachsten Maßnah-
men Aufgabe der Ein-
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Es obliegt somit den Krankenkassen, „einfachste“ 
Maßnahmen der medizinischen Behandlungs-
pflege zu klassifizieren. Das zieht Rechtsunsicher-
heit nach sich und birgt überdies die Gefahr der 
Zersplitterung des Leistungsrechts nach Bundes-
ländern. Beides ist aus Sicht des AWO Bundesver-
bandes e. V. nicht hinnehmbar. 
Überdies können sich Maßnahmen, die Versi-
cherte oder ihre Angehörigen u.U. im eigenen 
Haushalt ohne Unterstützung durch einen Pflege-
dienst durchführen können, in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe – je nach Einzelfall − durchaus als 
komplexe Maßnahmen darstellen, die den Einsatz 
qualifizierter Kräfte erfordern, wie z.B. die Medika-
mentengabe und das Monitoring an Menschen mit 
schwersten Mehrfachbehinderungen. 
Des Weiteren ist ein Vergleich zwischen Haushal-
ten und Einrichtungen im Sinne des § 43a SGB XI 
auch aus haftungs-, heim- und sozialleistungs-
rechtlichen Gründen nicht möglich, denn der Ein-
satz von Fachpersonal bei der Durchführung von 
Maßnahmen unterliegt den entsprechenden spezi-
ellen gesetzlichen Anforderungen inkl. der Quali-
tätssicherung. Auch das BSG hat in seinen Urtei-
len darauf hingewiesen, dass „Betreuer in den Ein-
gliederungseinrichtungen pflegebereiten Haus-
haltsangehörigen i.S. des § 37 Abs 3 SGB V nicht 
gleichgestellt werden könnten (BSG, Urteil vom 
22.4.2015, B 3 KR 16/14 R, Rn. 35). Aus den ge-
nannten Gründen ist die Voraussetzung „wenn es 

richtung aus dem Be-
reich der Eingliede-
rungshilfe. 
Darüber hinausge-
hende Maßnahmen der 
Behandlungspflege 
können nicht als häusli-
che Krankenpflege er-
bracht werden, wenn 
die Einrichtung die kon-
krete behandlungspfle-
gerische Maßnahme 
nach ihrem Aufgaben-
profil, der Ausrichtung 
auf eine bestimmtes 
Bewohnerklientel und 
insbesondere aufgrund 
ihrer sächlichen und 
personellen Ausstat-
tung selbst zu erbrin-
gen hat (BSG Urteil 
vom 25.02.2015 B 3 
KR 11/14 R, Rn 28).  
 
Davon abweichend 
können Leistungen der 
Behandlungspflege bei 
einem besonders ho-
hen Bedarf, bei dem 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

sich nicht um einfachste Maßnahmen der medizi-
nischen Behandlungspflege handelt“ aus der Ver-
ordnung zu streichen. 
Der Beschlussentwurf zeigt auf, dass sich die 
Komplexität der Behandlungspflege unterschied-
lich darstellt. Neben komplexen Versorgungssitua-
tionen, die eine ständige Überwachung und Ver-
sorgung durch eine qualifizierte Pflegefachkraft er-
fordern, kann der Bedarf auch weniger komplex 
sein und keine ständige Anwesenheit einer Pflege-
fachkraft benötigen, jedoch aber die Durchführung 
durch eine Pflegefachkraft zur Folge haben. Auf-
grund der Zunahme von erforderlichen behand-
lungspflegerischen Maßnahmen ist eine Regelung 
der häuslichen Krankenpflege für Menschen mit 
Behinderungen, die in einer Einrichtung im Sinne 
des § 43a SGB XI leben, dringend geboten. 
Aktuell werden weder die Gesetzesänderung des 
§ 37 Absatz 2 Satz 8 noch die HKP-Richtlinien und 
der jetzt vorliegende Beschlussentwurf der Band-
breite an individuellen Versorgungsbedarfen häus-
licher Krankenpflege von Menschen mit Behinde-
rungen gerecht. 

eine ständige Anwe-
senheit einer qualifi-
zierten Pflegekraft er-
forderlich ist, als häusli-
che Krankenpflege er-
bracht werden. Im Er-
gebnis wurde durch 
diese Regelung die 
BSG-Rechtsprechung 
und die Gesetzeslage 
nachvollzogen. Die von 
den Stellungnehmern 
intendierten Änderun-
gen können daher nicht 
berücksichtigt werden.  
Im Interesse der Be-
troffenen soll es auch 
in Zukunft soweit mög-
lich bei einer Betreu-
ung aus einer Hand 
verbleiben (vgl. Geset-
zesbegründung zu § 13 
Abs. 3 SGB XI i.d.F. 
des PSG III). 
„Gemäß“ § 43a SGB XI 
wird durch „im Sinne 
von“ § 43a SGB XI er-
setzt. 
Im Beschlussentwurf 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

wird zusätzlich ein „re-
gelmäßig“ aufgenom-
men (BSG Urteil vom 
25.02.2015 B 3 KR 
11/14 R, Rn 35).  

3.  APH Im letzten Satz: 
„wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt, die jederzeit 
von Hilfskräften ohne for-
male Qualifikation erbracht 
werden dürfen – das 
schließt beispielsweise die 
Gabe von Betäubungsmit-
teln oder Bedarfsmedika-
menten und das Messen 
des Blutdrucks oder des 
Blutzuckergehalts ohne 
nachfolgende Rücksprache 
mit einer Fachkraft sowie 
das Anlegen von Kompres-
sionsverbänden aus – und 
die Leistungserbringung nicht 
zu den Aufgaben der Einrich-
tung gemäß § 43a SGB XI ge-
hört.“ 

Bei einfachsten Maßnahmen der medizinischen 
Behandlungspflege handelt es sich dem Wortlaut 
sowie dem Sinn und Zweck nach ausschließlich 
um solche Maßnahmen, die jederzeit von Kräften 
ohne formale Qualifikation erbracht werden kön-
nen und dürfen. Das schließt in professionell ge-
führten vollstationären Einrichtungen der Hilfe für 
behinderte Menschen, die nach den Landesgeset-
zen regelmäßig ordnungsrechtlichen Kontrollen 
und darüber hinaus Qualitätsprüfungen unterlie-
gen (vgl. § 128 Absatz 1 SGB IX), sämtliche Maß-
nahmen aus, die nur mit formaler Qualifikation er-
bracht werden dürfen. Soweit unter Bezugnahme 
auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
ausweislich der "Tragenden Gründe" dazu „bei-
spielhaft die regelmäßige Gabe von Tabletten 
nach ärztlicher Anweisung, das Messen des Blut-
drucks oder des Blutzuckergehalts, das An- und 
Ablegen einfach zu handhabender Stützverbände, 
das Einreiben mit Salben (soweit es sich nicht um 
schwierige Wundversorgung handelt), die Verab-
reichung von Bädern u. ä.“ genannt werden, wird 
folgendes nicht beachtet: 
 

Siehe lfd. Nr. 2  
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

1. regelmäßige Gabe von Tabletten nach ärztli-
cher Anweisung 
Es wird in keiner Weise nach den zu verabreichen-
den Tabletten differenziert. Sollen ungelernte Hilfs-
kräfte danach selbständig Betäubungsmittel und 
Bedarfsmedikamente, die es auch als Tabletten 
gibt, an Menschen mit Behinderungen verabrei-
chen dürfen? 
Was ist mit Tabletten, die ggf. in einer bestimmten 
Reihenfolge und zeitlichen Abständen verabreicht 
werden müssen? 
 
Das Richten, Verteilen und Verabreichen von Arz-
neimitteln (einschließlich Tabletten) birgt zahlrei-
che Risiken. Richtiger Patient, richtiges Arzneimit-
tel, richtige Dosierung, richtige Applikationsart, 
richtiger Zeitpunkt, richtige Dokumentation – alle 
diese Punkte müssen zwingend in vollstationären 
Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 
eingehalten werden. Das Bedarf einer entspre-
chenden Qualifikation. 
 
2. das Messen des Blutdrucks oder des Blutzu-
ckergehalts 
Das Messen des Blutdrucks oder des Blutzucker-
gehalts gehen einher mit den daraus zu treffenden 
Schlussfolgerungen für ggf. erforderliche weitere 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Maßnahmen. In dem Zusammenhang sind u. U. 
einzelfallspezifische Aspekte zu berücksichtigen 
(besondere Erkrankungen etc.). Es gibt also 
Gründe, warum diese Leistungen in der ambulan-
ten Pflege oftmals nur von Kräften mit formaler 
Qualifikation erbracht werden dürfen. Warum sol-
len in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für be-
hinderte Menschen andere Maßstäbe gelten? 
 
3. das An- und Ablegen einfach zu handhaben-
der Stützverbände 
Das Anlegen von Kompressionsverbänden setzt – 
anders als das Anziehen von Kompressions-
strümpfen – in jedem Fall Fachkenntnisse voraus. 
Das zeigt sich bereits darin, dass es unterschiedli-
che Kompressionstechniken gibt (z. B. Pütter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beispielnennung in 
den Tragenden Grün-
den bezieht sich auf 
Stützverbände, nicht 
auf Kompressionsver-
bände.  
 
 
 
 
 

4.  bpa Eine Verordnung von Be-
handlungspflege ist auch für 
Versicherte in vollstationären 

Die Erweiterung von § 1 Abs. 6 wird hinsichtlich der 
ersten beiden Sätze ausdrücklich begrüßt. 
 

Siehe lfd. Nr. 2  
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Begründung Würdigung Beschluss-
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Einrichtungen der Hilfe für be-
hinderte Menschen gemäß § 
43a SGB XI zulässig, wenn 
ein besonders hoher Bedarf 
an medizinischer Behand-
lungspflege gemäß Satz 3 be-
steht. Diese Voraussetzung 
ist auch erfüllt, wenn der be-
sonders hohe Bedarf an me-
dizinischer Behandlungs-
pflege abweichend von Satz 2 
nur vorübergehend besteht, z. 
B. nach einem Krankenhaus-
aufenthalt. 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz vom 
26.03.2007 wurde der Bereich, in welchem häusli-
che Krankenpflege gewährt werden kann, erheb-
lich ausgeweitet. Sie wird seither auch an „sonst 
einem geeigneten Ort“ geleistet. Das Bundessozi-
algericht hat mit seinen Entscheidungen vom 
25.02.2015 und 22.04.2015 für Menschen in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe ohne eigenen 
Haushalt dargestellt, wie weit die gesetzliche Än-
derung zum 01.04.2007 reicht. Aus dem Wortlaut 
des Gesetzgebers, dass sonstige geeignete Orte 
insbesondere unterschiedlichste Wohnformen sein 
können, kann letztlich auch eine stationäre Versor-
gungsform in den Anwendungsbereich der häusli-
chen Krankenpflege einbezogen werden. Fest-
steht nach der Regelung des § 37 SGB V, dass ein 
Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht, an 
allen Orten, an denen sich der Versicherte regel-
mäßig wiederkehrend aufhält, wenn die Leistun-
gen aus medizinisch-pflegerischen Gründen wäh-
rend des Aufenthaltes an diesem Ort notwendig 
sind. Damit werden auch Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe vom Anwendungsbereich des § 
37 SGB V erfasst, sodass eine Einrichtung der Ein-
gliederungshilfe einen geeigneten Ort zur Erbrin-
gung der häuslichen Krankenpflege grundsätzlich 
darstellt. 

Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 

Die Verordnungsfähigkeit der Leistung wird hier al-
ternativ an zwei Bedingungen geknüpft, die Aus-
fluss der BSG-Rechtsprechung in diesem Bereich 
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ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß § 43a SGB XI gehört. 

sind. 
 
Der Ausschluss von sog. einfachsten Maßnahmen 
der medizinischen Behandlungspflege ist auch auf 
der Grundlage der oben zitierten BSG-Rechtspre-
chung, nicht überzeugend. Aus leistungsrechtli-
chen Gründen mag die vom BSG getroffene Ent-
scheidung für diesen Punkt folgerichtig sein. Sie 
steht in konkretem Wiederspruch zu der eigenen 
ständigen Rechtsprechung in leistungserbringer- 
und haftungsrechtlichen Fragen. 
 
Zunächst gibt es keine klare Abgrenzung von „ein-
fachsten“, „einfachen“ und darüber hinausgehen-
den Maßnahmen der medizinischen Behandlungs-
pflege. Der Terminus „einfachste Maßnahmen“ der 
medizinischen Behandlungspflege findet sich we-
der in gesetzlichen Bestimmungen noch in den 
HKP-Richtlinien. Behandlungspflege umfasst im 
eigentlichen Sinn alle Tätigkeiten, die aufgrund 
ärztlicher Anordnung durch Pflegekräfte aus dem 
Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege, der 
Kinderkrankenpflege und der Altenpflege erbracht 
werden. Für jede Form der Behandlungspflege 
wird mithin das notwendige Fachwissen auch zur 
Durchführung einfachster medizinischer Behand-
lungsmaßnahmen daher nicht einfach vorausge-
setzt werden können. 
So hat das BSG mit Entscheidung vom 21.11.2002 
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(B 3 KR 14/02 R) selbst festgestellt, dass die Kran-
kenkassen die Erbringung häuslicher Krankenpfle-
geleistungen davon abhängig machen dürfen, 
dass der Leistungserbringer, wie in der Pflegever-
sicherung auch, eine staatlich anerkannte Ausbil-
dung in einem Pflegeberuf als Pflegefachkraft ab-
solviert hat. Mit dieser Entscheidung wurden Ret-
tungsassistenten als „nicht umfassend geeignet“ 
für die Erbringung der häuslichen Krankenpflege 
(als Ganzes) bezeichnet. Warum das BSG nun-
mehr Leistungen der Behandlungspflege für päda-
gogische und sozialpädagogische Fachkräfte öff-
net, begründen die oben angeführten Entschei-
dungen leider nicht. 
 
Im Übrigen kann nicht bereits die Verordnung der 
Behandlungspflege nur dann zulässig sein, wenn 
die Leistungserbringung nicht zu den Aufgaben der 
Einrichtung nach § 43a SGB XI gehört. 
 
Die Verordnung ergeht stets durch den Arzt. Der 
verordnende Arzt wird aber regelmäßig nicht in der 
Lage sein, im Rahmen des Behandlungsgesche-
hens zu beurteilen, ob der Versicherte einen An-
spruch auf Behandlungspflege gegen die Einrich-
tung hat. Grundsätzlich schulden die Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe keine medizinische 
Behandlungspflege, sondern müssen organisato-
risch lediglich dafür sorgen, dass die Bewohner ne-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe lfd. Nr. 2: Im In-
teresse der Betroffenen 
soll es auch in Zukunft 
soweit möglich bei ei-
ner Betreuung aus ei-
ner Hand verbleiben 
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ben den von den Einrichtungen geschuldeten Leis-
tungen auch solche von anderen Trägern bean-
spruchen können. Etwas anderes gilt lediglich in 
den Fällen, in denen die Einrichtung der Eingliede-
rungshilfe eine weitergehende Verpflichtung nach 
§ 75 ff. SGB XII eingegangen ist. Ob und mit wel-
cher Reichweite sich Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe zur Erbringung medizinischer Behand-
lungspflege vertraglich verpflichtet haben, kann 
der Arzt nicht beurteilen und es gehört auch 
schlicht nicht zu seinen Aufgaben, dies im Rahmen 
seiner vertragsärztlichen Versorgung zu tun. Mit-
hin kann die Verordnung von Behandlungspflege 
nicht davon abhängig gemacht werden, ob die 
Leistungserbringung zu den Aufgaben der Einrich-
tung gem. § 43a SGB XI gehört. 

(vgl. Gesetzesbegrün-
dung zu § 13 Abs. 3 
SGB XI i.d.F. des PSG 
III). 
 
 
Siehe Anpassung im 
Beschlussentwurf 

 
 
 
 
 
Änderung: 
„§ 1 Absatz 6 
Satz 6 (neu) 
wird wie folgt 
gefasst: 
„Für Versicherte, 
bei denen der Be-
darf an medizini-
scher Behand-
lungspflege keine 
ständige Überwa-
chung und Versor-
gung durch eine 
qualifizierte Pfle-
gekraft erfordert, 
ist eine Erbringung 
von Behandlungs-
pflege im Rahmen 
der häuslichen 
Krankenpflege nur 
zulässig, wenn die 
Leistungserbrin-
gung nicht zu den 
Aufgaben der Ein-
richtung oder 
Räumlichkeiten im 
Sinne von § 43a 
SGB XI gehört.“ 
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und folgende 
Sätze (neu) 
eingefügt: 
„Dies ist in dem 
Genehmigungs-
verfahren gemäß 
§ 6 zu prüfen. Im 
Rahmen der häus-
lichen Kranken-
pflege sind ein-
fachste Maßnah-
men der Behand-
lungspflege für 
Versicherte in Ein-
richtungen oder 
Räumlichkeiten im 
Sinne von § 43a 
SGB XI regelmä-
ßig nicht verord-
nungsfähig.“  

5.  DBfK Zu § 1 Abs. 6)  

Diese Voraussetzung ist auch 
erfüllt, wenn der besonders 
hohe Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege abwei-
chend von Satz 2 nur vorüber-
gehend besteht, z. B. nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt. 
Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 

Die vorgeschlagene Regelung nimmt eine Gleich-
stellung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
mit Einrichtungen der stationären Langzeitpflege 
nach dem SGB XI vor. Dies entspricht nicht der 
Rechtsprechung des BSG am 22. April 2015 (Az. 
B 3 KR 16/14 R). In Nr. 41 hat das Urteil lediglich 
die Verordnungsfähigkeit von „..einfachsten Maß-
nahmen der Behandlungspflege ausgeschlos-
sen, die für Versicherte im eigenen Haushalt 
von jedem erwachsenen Haushaltsangehöri-
gen erbracht werden können und keine medizi-
nische Fachkunde erfordern, wie die Einnahme 
von Medikamenten.“ 

 
 
 
 
Siehe lfd. Nr. 2. Der 
Beschlussentwurf 
wurde klarstellend an-
gepasst und greift auch 
das Anliegen des DBfK 
auf. 
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Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß § 43a SGB XI gehört. 
Eine Verordnung von Be-
handlungspflege ist ebenfalls 
zulässig, wenn ein Bedarf an 
medizinischer Behandlungs-
pflege vorliegt, der über ein-
fachste Maßnahmen hinaus-
geht und durch Pflegefach-
personen erbracht werden 
muss oder die Maßnahmen 
das Kriterium „einfachste“ 
zwar erfüllen, aber der Ge-
sundheitszustand des Versi-
cherten eine Überwachung 
und Versorgung durch eine 
qualifizierte Pflegefachperson 
erfordert, z.B. aufgrund einer 
akuten Erkrankung/ Ver-
schlechterung oder z.B. einer 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

28 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Neueinstellung mit Medika-
menten.“ 

  Zu § 1 Abs. 5)  

Ob ein solcher Anspruch auf-
grund von besonderen Quali-
fikationsanforderungen oder 
weiteren Rahmenbedingun-
gen der Einrichtung besteht, 
ist im Einzelfall durch die 
Krankenkassen zu prüfen. 

Wir möchte darüber hinaus darauf hinweisen, dass 
die durch die HKP-RL in § 1 Abs. 5 festgelegte Prü-
fung der Krankenkassen, ob ein Anspruch auf Er-
bringung von Behandlungspflege besteht, sich le-
diglich auf das Vorhandensein von medizinischem 
Fachpersonal beziehen kann. Kein Bestandteil der 
Prüfung kann die ärztliche Einschätzung hinsicht-
lich des Erfordernisses der Durchführung durch 
eine Pflegefachperson noch der Gesundheitszu-
stand des Versicherten sein.  
„Muss die Einrichtung kein medizinisch ausge-
bildetes Personal vorhalten, sind regelmäßig 
nur einfachste Maßnahmen der Krankenpflege 
von der Einrichtung selbst zu erfüllen. Leis-
tungspflichten, die nur von medizinisch ausge-
bildetem Fachpersonal erfüllt werden könnten, 
scheiden dann aus.“ 

  

6.  Deutsche 
Caritas 

Unsere Stellungnahme be-
zieht sich auf § 1 Absatz 6 
Satz 6 (neu): 

„Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 

Der Deutsche Caritasverband und sein Fachver-
band CBP unterstützen die Absicht, in der Häusli-
che-Krankenpflege Richtlinie entsprechend der 
Gesetzesbegründung zu § 37 Absatz 2 Satz 8 
SGB V (BT Drucksache 18/10510) sowie der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BSG, Ur-
teil vom 22. April 2015, Az.: B 3 KR 16/14 R) klar-
zustellen, dass Leistungen nach § 37 Abs. 2 SGB 
V verordnungsfähig sind, wenn sie nicht von den 

Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß § 43a SGB XI gehört.“ 

 
Änderungsvorschlag: 
 
§ 1 Absatz 6 Satz 6 der Ver-
ordnung soll lauten: 

„Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur grundsätzlich 
zulässig., wenn es sich um 
einfachste Maßnahmen der 
Behandlungspflege handelt 
und die Leistungserbringung 
nicht zu den Aufgaben der 

Einrichtungen im Sinne des § 43a SGB XI geschul-
det sind. 
Die im Beschlussentwurf vorgesehene Vorausset-
zung, dass „einfachste“ Maßnahmen der Behand-
lungspflege nicht verordnungsfähig seien, ist aller-
dings unbestimmt und ist daher zu streichen. 
Das Bundessozialgericht hat in seinen Entschei-
dungen vom 25.02.2015 und vom 22.04.2015 die 
Begrifflichkeit der „einfachsten“ Maßnahmen der 
Behandlungspflege unter Verweis auf § 37 Abs. 3 
SGB V nur herangezogen, um zu verdeutlichen, 
„(…), dass es nach den gesetzlichen Regelungen 
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege gibt, 
die ohne medizinische Vorkenntnisse von Laien er-
bracht werden können“. Das gelte auch für Mitar-
beiter in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(BSG, Urteil vom 22.4.2015, B 3 KR 16/14 R, Rn. 
35). Die entsprechenden Maßnahmen seien in die-
sen Fällen − in der Regel (BSG, Urteil vom 
25.2.2015, B 3 KR 11/14 R, Leitsatz 2) − von den 
Einrichtungen im Rahmen ihrer zivil- und sozial-
leistungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber 
den Bewohnern geschuldet. Als Maßstab dafür, ob 
Leistungen nach § 37 Abs. 2 SGB V von der Kran-
kenversicherung in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe zu erbringen sind, zieht das BSG aber 
nicht eine Unterscheidung in „einfachste“ und „an-
dere“ Maßnahmen der Behandlungspflege heran, 
sondern lediglich das Kriterium, ob eine Einrich-
tung der Eingliederungshilfe die Leistung selbst 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Einrichtung gemäß § 43a 
SGB XI gehört. Etwas ande-
res gilt, wenn die Einrichtung 
i.S. des § 43a SGB XI die me-
dizinische Behandlungspflege 
entsprechend ihrer vertragli-
chen Verpflichtungen erbrin-
gen muss. 

schuldet oder nicht. Dies wiederum ergebe sich 
aus ihren Verträgen, ihrer Leistungsbeschreibung, 
ihrem Aufgabenprofil unter Berücksichtigung der 
Bewohnerzielgruppe und ihrer sächlichen und per-
sonellen Ausstattung (BSG, Urteil vom 25.2.2015, 
B 3 KR 11/14 R). 
In der häuslichen Krankenpflege gibt es keine 
fachliche Grundlage für die Unterscheidung zwi-
schen „einfachen“ oder „einfachsten“ und komple-
xeren Maßnahmen der medizinischen Behand-
lungspflege. Der Begriff „einfachste Maßnahmen“ 
ist daher auch keiner Legaldefinition zugänglich. 
Es obliegt somit den Krankenkassen, „einfachste“ 
Maßnahmen der medizinischen Behandlungs-
pflege zu klassifizieren. Das zieht Rechtsunsicher-
heit nach sich und birgt überdies die Gefahr der 
Zersplitterung des Leistungsrechts nach Bundes-
ländern. Beides ist nicht hinnehmbar. Überdies 
können sich Maßnahmen, die Versicherte oder 
ihre Angehörigen u.U. im eigenen Haushalt ohne 
Unterstützung durch einen Pflegedienst durchfüh-
ren können, in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
– je nach Einzelfall − durchaus als komplexe Maß-
nahmen darstellen, die den Einsatz qualifizierter 
Kräfte erfordern, wie z.B. die Gabe von Medika-
menten an Menschen mit schwersten Mehrfachbe-
hinderungen. Des Weiteren ist ein Vergleich zwi-
schen Haushalten und Einrichtungen im Sinne des 
§ 43a SGB XI auch aus haftungs-, heim- und sozi-
alleistungsrechtlichen Gründen nicht geboten, 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

denn der Einsatz von Fachpersonal bei der Durch-
führung von Maßnahmen unterliegt den entspre-
chenden speziellen gesetzlichen Anforderungen 
inkl. der Qualitätssicherung. Auch das BSG hat in 
seinen Urteilen darauf hingewiesen, dass „Be-
treuer in den Eingliederungseinrichtungen pflege-
bereiten Haushaltsangehörigen i.S. des § 37 Ab-
satz 3 SGB V nicht gleichgestellt werden könnten 
(BSG, Urteil vom 22.4.2015, B 3 KR 16/14 R, Rn. 
35). Aus den genannten Gründen ist die Voraus-
setzung „wenn es sich nicht um einfachste Maß-
nahmen der medizinischen Behandlungspflege 
handelt“ aus der Verordnung zu streichen. Aus den 
genannten Gründen ist die Voraussetzung „wenn 
es sich nicht um einfachste Maßnahmen der medi-
zinischen Behandlungspflege handelt“ aus der 
Verordnung zu streichen, sodass § 1 Absatz 6 Satz 
6 der Verordnung lauten soll: 
„Für Versicherte, bei denen der Bedarf an medizi-
nischer Behandlungspflege keine ständige Über-
wachung und Versorgung durch eine qualifizierte 
Pflegekraft erfordert, ist die Verordnung von Be-
handlungspflege grundsätzlich zulässig. Etwas an-
deres gilt, wenn die Einrichtung i.S. des § 43a SGB 
XI die medizinische Behandlungspflege entspre-
chend ihrer vertraglichen Verpflichtungen erbrin-
gen muss.“   
Zwischen den in der Verordnung geregelten „ein-
fachsten“ Maßnahmen der medizinischen Behand-
lungspflege und den sehr komplexen Maßnahmen 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
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tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

gem. § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V, welche eine 
ständige Überwachung und Versorgung durch 
eine qualifizierte Pflegefachkraft erfordern, liegt ein 
breites Spektrum von Maßnahmen der häuslichen 
Krankenpflege, die den Einsatz von Pflegefach-
kräften erfordern. Diese sind von der Richtlinie 
nicht umfasst. Sie sind auch von der Gesetzesän-
derung des § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V nicht um-
fasst. Die Einrichtungen und Dienste der Behinder-
tenhilfe weisen seit Jahren auf eine Zunahme von 
behandlungspflegerischen Maßnahmen hin, wel-
che der Einrichtung nicht refinanziert werden. Aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbandes und seines 
Fachverbands CBP besteht deshalb hier eine Re-
gelungslücke, die auch hindurch die vorliegende 
Richtlinie nicht geschlossen werden kann. 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die For-
mulierung „wenn die Leistungserbringung nicht zu 
den Aufgaben der Einrichtung gemäß § 43a SGB 
XI gehört“ in zwei Richtungen ausgelegt werden 
könnte. Gemeint ist sicherlich „Einrichtungen im 
Sinne des § 43a SGB XI“. Würde man aber bei der 
Formulierung „Einrichtungen gemäß § 43a SGB 
XI“ bleiben, so könnte darunter auch verstanden 
werden, dass man – fälschlicherweise – davon 
ausgeht, dass Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe Leistungen der medizinischen Behandlungs-
pflege aufgrund des § 43a SGB XI schuldeten, was 
nicht der Fall ist. Daher sollte „gemäß“ durch „im 
Sinne des“ ersetzt werden. 
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Nr. 
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Stellungnahme/ 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

7.  Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband 

§ 1 Abs. 6 Satz 6 sollte Ver-
ordnung lauten: 
„Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß im Sinne des § 43a SGB 
XI gehört. 

Der Paritätische Gesamtverband begrüßt die Klar-
stellung, dass die Verordnung von Behandlungs-
pflege nur zulässig ist, wenn sie nicht zu den Auf-
gaben der Einrichtung im Sinne des § 43a SGB XI 
gehört. Das entspricht der Gesetzesbegründung 
zu § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V (BT Drucksache 
18/10510) sowie der höchstrichterlichen Recht-
sprechung (vgl. BSG, Urteil vom 22. April 2015, 
Az.: B 3 KR 16/14 R). 
Der Begriff der „einfachsten“ Maßnahmen der Be-
handlungspflege ist hingegen unbestimmt und kein 
geeignetes Ausschlusskriterium für die Verord-
nung von Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 
SGB V. In der Rechtsprechung (vgl. BSG, E. v. 
25.02.2015, Az. B 3 KR 10/14 R und 22.04.2015, 
Az. B 3 KR 16/14 R) dient der Begriff lediglich der 
Klarstellung „(…), dass es nach den gesetzlichen 
Regelungen Maßnahmen der häuslichen Kranken-
pflege gibt, die ohne medizinische Vorkenntnisse 
von Laien erbracht werden können“. Solche Maß-
nahmen, so die Rechtsprechung, können sowohl 
von Angehörigen als auch von Mitarbeitern in Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe ohne beson-
dere Qualifikation geleistet werden (vgl. BSG, E. v. 
22.4.2015, a. a. O., Rn. 35). Sie gehören daher in 
der Regel (!) zu den Aufgaben der Einrichtung der 
Eingliederungshilfe, die die Gesamtversorgung ge-
genüber den Bewohnern übernommen hat (vgl. 
BSG, E. v. 25.2.2015, a. a. O., Rn. 32). Ausnah-
men sind danach nicht ausgeschlossen. Ob die 

Siehe lfd. Nr. 2  
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Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Behandlungspflegemaßnahmen von den Kranken-
kassen zu übernehmen sind, richtet sich daher nur 
nach dem Aufgabenspektrum der Einrichtung auf 
der Grundlage ihrer Verträge, der Leistungsbe-
schreibung, dem besonderen Klientel sowie der 
sächlichen und personellen Ausstattung der Ein-
richtung (vgl. BSG, wie zuvor). 
Zudem entbehrt die Einteilung in „einfache“ oder 
„einfachste“ und komplexere medizinische Be-
handlungspflege jeder fachlichen Grundlage, was 
zu Rechtsunsicherheiten führt. Wenn – wie bereits 
geschehen - die Krankenkassen insofern die Defi-
nitionsmacht ergreifen, gibt es für bundeseinheitli-
che Lebensverhältnissen keine Grundlage mehr. 
Zudem können in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe mehrere Maßnahmen, die für sich ge-
nommen durch Laien erbracht werden könnten, in 
der Gesamtschau Wechselwirkungen entfalten, 
die durchaus den Einsatz von Fachpersonal erfor-
derlich machen, wie z.B. die Gabe von Medika-
menten an Menschen mit schwersten Mehrfachbe-
hinderungen.  
Im Gegensatz zu Angehörigen wird sich die Ein-
richtung in Zweifelsfällen ohnehin oft Fachpersonal 
bedienen, um ihren gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen hinreichend nachzukommen. 
Denn im Gegensatz zu Angehörigen muss sie 
stets die Inanspruchnahme bei nur fahrlässiger 
Pflichtverletzung fürchten. Ein Vergleich zwischen 
Haushalten und Einrichtungen im Sinne des § 43a 
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Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

SGB XI ist schon daher nicht zielführend. Auch 
nach der Rechtsprechung ist eine Gleichsetzung 
von „Betreuer[n] in den Eingliederungseinrichtun-
gen pflegebereiten Haushaltsangehörigen i.S d. § 
37 Abs. 3 SGB V nicht“ möglich (vgl. BSG, E. v. 
22.4.2015, a. a. O., Rn. 35).  
Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, § 1 
Abs. 6 Satz 6 der Verordnung wie folgt zu fassen: 
„Für Versicherte, bei denen der Bedarf an medizi-
nischer Behandlungspflege keine ständige Über-
wachung und Versorgung durch eine qualifizierte 
Pflegekraft erfordert, ist die Verordnung von Be-
handlungspflege nur zulässig, wenn es sich nicht 
um einfachste Maßnahmen der medizinischen Be-
handlungspflege handelt und die Leistungserbrin-
gung nicht zu den Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß im Sinne des § 43a SGB XI gehört.  
Darüber hinaus möchte der Paritätische auf Fol-
gendes hinweisen: 
Für Maßnahmen der medizinischen Behandlungs-
pflege in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die 
zwar eine qualifizierte Pflegefachkraft erfordern, 
ohne dass diese ständig anwesend sein muss, 
fehlt es nach wie vor an Regelungen, obwohl diese 
Maßnahmen in Einrichtungen und Diensten der 
Behindertenhilfe seit Jahren stetig zunehmen und 
nicht refinanziert werden. Aus Sicht des Paritäti-
schen Gesamtverbandes sind hierzu Regelungen 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

erforderlich.  
Schließlich empfiehlt der Paritätische die Formulie-
rung „Einrichtungen im Sinne des § 43a SGB XI“ 
anstatt „Aufgaben der Einrichtung gemäß § 43a 
SGB XI“ zu wählen. Letztere Formulierung könnte 
so missverstanden werden, dass sich die Ver-
pflichtung der Einrichtung zur Erbringung von Leis-
tungen der medizinischen Behandlungspflege aus 
§ 43a SGB XI ergeben.  

 

8.  Diakonie „Eine Verordnung von Be-
handlungspflege ist auch für 
Versicherte in vollstationären 
Einrichtungen der Hilfe für be-
hinderte Menschen gemäß § 
43a SGB XI zulässig, wenn 
ein besonders hoher Bedarf 
an medizinischer Behand-
lungspflege gemäß Satz 3 be-
steht. Diese Voraussetzung 
ist auch erfüllt, wenn der be-
sonders hohe Bedarf an me-
dizinischer Behandlungs-
pflege abweichend von Satz 2 
nur vorübergehend besteht, z. 
B. nach einem Krankenhaus-
aufenthalt.  
Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 

Diakonie Deutschland begrüßt vom Grundsatz her 
die geplante Regelungsänderung in der Häusli-
chen Krankenpflege-Richtlinie, um den Zugang zu 
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 
für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe im Sinne des § 43a SGB XI 
zu gewährleisten. Die vorliegende HKP-Richtlinien 
Änderung beabsichtigt hier an die Gesetzesbe-
gründung zu § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V (BT 
Drucksache 18/10510) sowie der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung (vgl. BSG, Urteil vom 22. 
April 2015, Az.: B 3 KR 16/14 R) anzuknüpfen.  
 
Hinsichtlich der konkreten Formulierung sehen wir 
allerdings Änderungsbedarf. 
 
1. Klarstellung: Behandlungspflege kann 
grundsätzlich in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe verordnet werden 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifi-
zierte Pflegekraft erfordert, ist 
die Verordnung von Behand-
lungspflege nur zulässig, 
wenn es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der me-
dizinischen Behandlungs-
pflege handelt und die Leis-
tungserbringung nicht zu den 
Aufgaben der Einrichtung ge-
mäß § 43a SGB XI gehört.“ 
 
Für Versicherte, bei denen 
der Bedarf an medizinischer 
Behandlungspflege keine 
ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qua-
lifizierte Pflegekraft erfor-
dert, ist die Verordnung von 
Behandlungspflege in voll-
stationären Einrichtungen 
der Hilfe für behinderte 
Menschen im Sinne des § 
43a SGB XI ebenfalls grund-
sätzlich zulässig. Etwas an-
deres gilt nur, wenn die Ein-
richtung die medizinische 

 
Demnach haben Menschen mit Behinderung An-
spruch auf häusliche Krankenpflegeleistungen in 
vollstationären Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe. Das BSG hat dies in seinen Urteil vom 
25.02.2015 AZ: B3 KR 10/14 R und B3 KR 11/14 
R sowie vom 22.04.2015 AZ:B 3 KR 16/14 bestä-
tigt. Diese Aussage der Rechtsprechung wird in 
der Formulierung des neuen § 1 Abs. 6 HKP-RL 
unseres Erachtens nicht ausreichend klar darge-
stellt. Es wird nicht der Grundsatz für sich voran-
gestellt, sondern er wird gleich mit der Ein-
schränkung verbunden, dass eine Verordnung 
jedenfalls für Maßnahmen der einfachsten Be-
handlungspflege unzulässig ist. 
 
2. Die Einschränkung auf Maßnahmen der ein-
fachsten Behandlungspflege ist zu weitgehend 
und zu unbestimmt. 
Der GBA hat im Beschlussentwurf zur „Verordnung 
von Behandlungspflege in vollstationären Einrich-
tungen der Hilfe für behinderte Menschen“ zum 
Ausdruck gebracht, dass „einfachste“ Maßnahmen 
der Behandlungspflege in Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe ausgenommen seien. 
 
2.1. Der Regelungsansatz, wonach sogenannte 
„einfachste medizinische Maßnahmen“ untrennbar 
mit der Gewährung von Eingliederungshilfeleistun-
gen verknüpft und deshalb zum Aufgabenkreis der 
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Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Behandlungspflege auf-
grund ihrer sächlichen und 
personellen Ausstattung er-
bringen kann und entspre-
chend ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen erbringen 
muss. 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe gehören, im-
pliziert nach Auffassung der hier vorliegenden 
HKP-Richtlinienänderung, dass die einfachsten 
medizinischen behandlungspflegerischen Maß-
nahmen ohne Ausnahme von den Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe zu erbringen sind. Als 
Maßstab dafür, ob Leistungen nach § 37 Abs. 2 
SGB V von der Krankenversicherung in Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe zu erbrin-
gen sind, zieht das BSG aber nicht eine Unter-
scheidung in „einfachste“ und „andere“ Maß-
nahmen der Behandlungspflege heran, son-
dern lediglich das Kriterium, ob eine Einrich-
tung der Eingliederungshilfe die Leistung 
selbst schuldet oder nicht. Dies wiederum er-
gebe sich aus ihren Verträgen, ihrer Leistungs-
beschreibung, ihrem Aufgabenprofil unter Be-
rücksichtigung der Bewohnerzielgruppe und 
ihrer sächlichen und personellen Ausstattung 
(BSG, Urteil vom 25.2.2015, B 3 KR 11/14 R). 
 
2.2. Aus fachpolitischer Perspektive bewerten wir 
kritisch, inwieweit die erfolgte Unterteilung in „ein-
fachste und qualifizierte Maßnahmen der Behand-
lungspflege“ sowie das Abgrenzungsmerkmal  in 
Anlehnung an § 37 Abs. 3 SGB V geeignet sind, 
um die Rechtsansprüche der Menschen mit Behin-
derungen auf Leistungen der Behandlungspflege 
in stationären Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe zu gewährleisten und die leistungsrechtlichen 
Abgrenzungsprobleme zu minimieren.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

 
Begründung: 
• Bisher wurde in der HKP-Richtlinie die Begriff-

lichkeit „einfachste“ Maßnahmen der Behand-
lungspflege nicht angewendet. Diese Begrifflich-
keit nun bezogen auf Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe einzuführen, halten wir für proble-
matisch und befürchten Auswirkungen auf an-
dere Leistungsbereiche. Der Schwierigkeitsgrad 
einer Leistung ist nicht abhängig vom Ort der 
Durchführung. 

•  Eine Beschreibung und Definition von sog. „ein-
fachsten“ Maßnahmen der Behandlungspflege in 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe kann nicht 
durch die Rechtsprechung erfolgen, sondern er-
fordert eine pflegefachliche Beurteilung.  

•  Wir gehen davon aus, dass keine Maßnahme 
der Behandlungspflege – egal an welchem Ort 
sie erbracht wird - an sich als „einfachste Be-
handlungspflegemaßnahme“ eingestuft werden 
kann. Jede Maßnahme der Behandlungspflege 
erfordert – auch mit Blick auf die erforderliche 
Krankenbeobachtung - fundierte Fachkennt-
nisse, um medizinische Zusammenhänge zu er-
kennen, so dass beim Auftreten von Komplikati-
onen und Nebenwirkungen entsprechend rasch 
reagiert werden kann. In der Regel geht es nicht 
nur darum, einzelne Maßnahmen nach 
„Schema“ durchzuführen, sondern auch fachli-
che Beurteilungen z. B. in der Interpretation von 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Messergebnissen (z. B. Blutzucker) vorzuneh-
men bzw. weitere Maßnahmen daraus abzulei-
ten (Bsp. Gabe von Insulin).  

• Aussagen, wie „keine besondere medizinische 
Sachkunde / medizinischen Fähigkeiten erfor-
derlich“ bzw. „mit der Maßnahme sind keine nen-
nenswerten Gefahren verbunden“ oder, „die 
Maßnahme ist von erwachsenen Haushaltsan-
gehörigen/Laien ohne medizinische Vorkennt-
nisse erbringbar“, halten wir deshalb nicht für ge-
eignet, eine Maßnahme der Behandlungspflege 
hinsichtlich ihrem Schwierigkeitsgrad und ihrer 
Komplexität grundsätzlich einzuordnen. Zumal 
mit der Durchführung von Maßnahmen der Be-
handlungspflege haftungsrechtliche Risiken ver-
bunden sind.  

 
Deshalb ist nach unserer Auffassung das 
Ausschlusskriterium „einfachste Behand-
lungspflegemaßnahmen“ nicht als Entschei-
dungskriterium geeignet, einen Anspruch 
auf medizinische Behandlungspflege in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe auszu-
schließen.  
 
Aufgrund des unter Punkt 1 und Punkt 2 Dar-
gelegten fordern wir die Streichung des bishe-
rigen Satzes 3 und anstatt dessen die Auf-
nahme der neuen Sätze 3 und 4. 
 
Die Diakonie Deutschland möchte darüber hinaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem 1. Kapitel 
§ 7 Absatz 4 VerfO soll 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

anregen, die geplante HKP-Richtlinienänderung 
zu evaluieren, um ggf. Nachbesserungsbedarfe zu 
identifizieren. 
 
Des Weiteren möchten wir darauf aufmerksam ma-
chen, dass mit dem Inkrafttreten des Teil II SGB IX 
im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
ab 2020 die Kategorie der sogenannten stationä-
ren Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-
gen im Leistungsrecht der Eingliederungshilfe ent-
fallen wird. Wir möchten daher anregen im Vor-
wege zu prüfen, ob und ggfs. welche Anpassungen 
in der HKP Richtlinie erforderlich sind, um die An-
schlussfähigkeit zu gewährleisten und die Rechts-
wirkungen auch unter Geltung der neuen Rechts-
lage abbilden zu können. 

der G-BA überprüfen, 
welche Auswirkungen 
seine Entscheidungen 
haben und begründe-
ten Hinweisen nachge-
hen, dass sie nicht 
mehr mit dem allge-
mein anerkannten 
Stand der medizini-
schen Erkenntnisse 
übereinstimmen.  
Damit ist dem Anliegen 
der Diakonie Rech-
nung getragen. 
Dem Anliegen in Be-
zug auf das Bundes-
teilhabegesetz wird 
durch die Formulierung 
„Einrichtungen oder 
Räumlichkeiten im 
Sinne von § 43a SGB 
XI“ Rechnung getra-
gen. Damit wird die 
gleiche Rechtswirkung 
wie bisher erzielt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung: 
Nach dem Wort 
„Einrichtung“ 
bzw. „Einrichtun-
gen“ werden je-
weils die Worte 
„oder Räumlich-
keit“ bzw. „oder 
Räumlichkeiten“ 
ergänzt. 

9.  VDAB Allgemein Der VDAB begrüßt die nun endlich endende Dis-
kussion rund um den Anspruch auf Behandlungs-
pflege in stationären Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe. Die Aufnahme in den HKP Richtlinien 

Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

schafft klare Abgrenzung und Klarheit für alle Be-
troffenen. Mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz 
und damit verbundene Systemwechsel, weg von 
wohnformabhängigen Leistungen, hin zu perso-
nenzentrierten individuellen Bedarfen, ist die Auf-
nahme der Behandlungspflege in vollstationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe zwingend not-
wendig.  
Wünschenswert wäre die Erfassung der qualifizier-
ten Maßnahmen nach den BSG, Urteilen vom 
25.02.2015, B 3 KR 10/14 R und B 3 KR 11/14 R 
sowie nach dem Urteil vom 22.04.2015, B 3 KR 
16/14 R. um eine einheitliche und klare Abgren-
zung zu den einfachsten Maßnahmen zu erlangen. 
Denn einige Bundesländer haben bereits Ergän-
zungsvereinbarungen zu den Landesrahmenver-
trägen im Bereich der Eingliederungshilfe verein-
bart und die einfachsten Maßnahmen dort definiert 
und vereinbart.   
Wir möchten ergänzend darauf aufmerksam ma-
chen, dass die Menschen mit Behinderung eben-
falls Pflegebedürftig sein können und eine Öffnung 
der Behandlungspflege auch für diese Zielgruppe 
in teilstationären Einrichtungen angestrebt werden 
muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Allgemein Der „besonders hohe Bedarf“ wurde noch nicht ab-
schließend definiert, woraus sich Unsicherheiten 
bei der Umsetzung ergeben könnten. 

Im Beschlussentwurf 
wird auf § 1 Abs. 6 
Satz 3 HKP-RL verwie-
sen, indem insoweit 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme/ 
Änderungsvorschlag 

Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

der besonders hohe 
Bedarf an Behand-
lungspflege operationa-
lisiert wird. 

  Eine Verordnung von Be-
handlungspflege ist auch für 
Versicherte in vollstationären 
und teilstationären Einrichtun-
gen der Hilfe für behinderte 
Menschen gemäß § 43a SGB 
XI zulässig, [...]. 

Eine Erweiterung hin zu teilstationären Einrichtun-
gen gibt dem Betroffenen eine größere Wahlmög-
lichkeit und spiegelt damit auch den neuen Pflege-
begriff wider. 

Die Regelung des Ge-
setzgebers bezieht sich 
nur auf vollstationäre 
Einrichtungen. 

 

10.  DKHV Im Namen des Deutschen 
Kinderhospizverein e.V. be-
danken wir uns für die Mög-
lichkeit der Stellungnahme zur 
Änderung der HKP-Richtlinie.  

Wir begrüßen die Änderungen 
und haben keine Änderungs-
vorschläge. 

 Kenntnisnahme  

Stellungnahmen von Organisationen, die unaufgefordert Unterlagen eingereicht haben und nicht gesetzlich stellungnahmeberechtigt sind, werden in 
dieser Synopse nicht aufgeführt. Die Inhalte wurden geprüft und es wurde festgestellt, dass ihre Aussagen nicht über die Inhalte der übrigen Stellung-
nahmen hinausgehen. 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 27.06.2018 eingeladen. 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  
Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 27.06.2018 aufgeführt und deren poten-
ziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf 
Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im 
Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name Frage 
1 2 3 4 5 6 

Arbeiterwohlfahrt Bun-
desverband e. V. (AWO) Claudia Pohl Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutscher Caritasver-
band e.V. (Caritas) Elisabeth Fix Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

 
 
Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Ver-
treterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 
 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt 
bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband? 
Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 
Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 
Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des lau-
fenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Un-

http://www.g-ba.de/
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ternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenver-
band finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistun-
gen oder Patentanmeldungen erhalten? 
Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung 
bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebüh-
ren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution 
oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeuti-
schen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interes-
senverband? 
Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens o-
der einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen 
oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der 
auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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B-7.2 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen  
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die schriftlich 
abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung vorgetragen wur-
den. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnahmen 
(siehe 1. Kapitel § 12 Abs. 3 Satz 4 VerfO). 
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B-8 Würdigung der Stellungnahmen  

Vor Entscheidungen des G-BA über die Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtlinie 
wird nach gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V, gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 i. V. m Ab-
satz 7 Satz 2 SGB V den hierzu berechtigten Organisationen und nach § 91 Abs. 5 SGB V 
der Bundesärztekammer Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu der geplanten 
Richtlinienänderung gegeben. Die Stellungnahmen werden in die Entscheidung einbezogen.  
Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Nach Auffas-
sung des G-BA ergeben sich aus den Stellungnahmen folgende begründete Änderungsvor-
schläge in Bezug auf die geplante Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtlinie: 

• Die Formulierung „gemäß § 43a SGB XI“ wird durch die Formulierung „im Sinne von 
§ 43a SGB XI“ ersetzt. 

• Nach dem Wort „Einrichtung“ bzw. „Einrichtungen“ werden jeweils die Worte „oder 
Räumlichkeit“ bzw. „oder Räumlichkeiten“ ergänzt. 

• Vor den Worten „nicht verordnungsfähig“ wird das Wort „regelmäßig“ eingefügt. 

• In § 1 Absatz 6 Satz 6 (neu) werden die Worte „die Verordnung“ durch die Worte „eine 
Erbringung“ ersetzt, nach dem Wort „Behandlungspflege“ werden die Worte „im Rah-
men der häuslichen Krankenpflege“ ergänzt sowie die Angabe „es sich nicht um ein-
fachste Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege handelt und“ gestrichen. 

• Folgende Sätze werden angefügt: 
„Dies ist in dem Genehmigungsverfahren gemäß § 6 zu prüfen. Im Rahmen der häus-
lichen Krankenpflege sind einfachste Maßnahmen der Behandlungspflege für Versi-
cherte in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne von § 43a SGB XI regelmäßig 
nicht verordnungsfähig.“ 

Im Übrigen hat sich kein weiterer inhaltlicher Änderungsbedarf aus den Stellungnahmen für 
die Änderung der Richtlinie ergeben. 
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B-9 Anhang: Stellungnahmen 

B-9.1 Schriftliche Stellungnahmen 
Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind als Anlage zur ZD abgebildet. 

B-9.2 Mündliche Stellungnahmen 
 Wortprotokoll der Anhörung 

 
 

Mündliche Anhörung 
 

gemäß 1. Kapitel, § 12 Abs. § Verfahrensordnung des 
Gemeinsamen Bundesauschusses 
 
hier: Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtli-
nie (HKP-RL): Verordnung von Behandlungspflege 
in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behin-
derte Menschen 
 
Sitzung im Hause des Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin 
am 27. Juni 2018 
von 10.34 Uhr bis 10.52 Uh 

– Stenografisches Wortprotokoll – 

 

Angemeldete Teilnehmerin für den Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO):  
Frau Pohl 
 

Angemeldete Teilnehmerin für den Deutschen Caritasverband e. V. (Caritas):  
Frau Fix 
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Beginn der Anhörung: 10.34 Uhr 
(Die angemeldeten Teilnehmer betreten den Raum) 

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlich willkommen, Frau Pohl und Frau Fix, im Unter-
ausschuss Veranlasste Leistungen des Gemeinsamen Bundesauschuss. Wir befinden uns in 
einem Verfahren zur Änderung der Häusliche-Krankenpflege-Richtlinie, hier konkret: Verord-
nung von Behandlungspflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Men-
schen. Hier ist ein Stellungnahmeverfahren eingeleitet worden. Im Rahmen des schriftlichen 
Stellungnahmeverfahrens haben Stellungnahmen abgegeben die Bundesärztekammer, die 
AWO, die Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter Dienste Bundesverband e. V., 
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, der Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe Bundesverband, der Deutsche Caritasverband, der Deutsche Paritätische Wohl-
fahrtsverband – Gesamtverband e. V., das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland e. V. – Diakonie, der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, VDAB, und 
der Deutsche Kinderhospizverein e. V. Zudem haben unaufgefordert Stellungnahen einge-
reicht der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen und die Bundesver-
einigung Lebenshilfe. Wir haben zur heutigen mündlichen Anhörung die Stellungnahmebe-
rechtigten und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, eingeladen. Von dieser 
Einladung haben Gebrauch gemacht der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., der durch 
Frau Pohl vertreten ist, und der Deutsche Caritasverband e. V, der durch Frau Fix vertreten 
ist. Ich begrüße Sie herzlich.  

Zum Ablauf: Wir führen Wortprotokoll. Wenn Sie sich äußern, sagen Sie bitte, wer Sie sind 
und für welche Institution Sie sprechen. Ich werde zunächst den Bänken Gelegenheit geben, 
auf Ihre Stellungnahmen Bezug nehmende Fragen zu stellen. Wir haben uns schon sehr in-
tensiv mit den Stellungnahmen auseinandergesetzt. Insofern können Sie davon ausgehen, 
dass das bekannt ist, nicht nur das, was Sie geschrieben haben, sondern auch das von allen 
anderen. Wenn sich die Zahl der Fragen in einem überschaubaren Rahmen halten würde – 
was ich fast vermute –, dann würde ich Ihnen kurz die Gelegenheit geben, die aus Ihrer Sicht 
wesentlichen Essentials darzustellen. Dann wäre diese Anhörung auch schon beendet.  

Erste Frage an Sie: Gibt es nach Abgabe Ihrer schriftlichen Stellungnahme noch irgendwelche 
gravierende Sachverhalte, die vielleicht vom Freistaat Bayern ausgegangen sind – da weiß 
man gar nicht, was so alles passieren kann, was Seehofer und Söder in diesen Tagen so 
sagen –, die möglicherweise noch ergänzend zu Ihrer Stellungnahme hier vorgetragen werden 
müssten oder sollten? Ich fange mit Frau Pohl an. Gibt es noch etwas über die Stellungnahme 
Hinausgehendes, was relevant wäre?  

Frau Pohl (AWO): Die Stellungnahme gibt wieder, welche wesentlichen Aspekte wir sehen.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Darauf kommen wir gleich. Gibt es noch irgendetwas 
Neues?  

Frau Pohl (AWO): Darüber hinaus gibt es nichts Neues, Ergänzendes.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Okay. – Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Dito.  
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Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Bänke und Patientenvertretung: Gibt es Fragen zu den 
Stellungnahmen? – Die Patientenvertretung.  

PatV: Wir haben einige Fragen. Ich fange mit der ersten Frage an: Gibt es Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, sind Ihnen Einrichtungen der Behindertenhilfe bekannt, die regelhaft keine 
Grundpflege anbieten?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Wer macht das? – Als erste Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Nein. Einrichtungen der Behindertenhilfe, die gar keine Grundpflege an-
bieten, sofern der Personenkreis Grundpflege benötigt, gibt es nicht.  

PatV: Da sind Ihnen keinerlei Konstellationen bekannt. Okay.  

Sind Ihnen Einrichtungen der Behindertenhilfe bekannt, die regelhaft einfachste Maßnahmen 
der Behandlungspflege nicht in ihren Verträgen mit den Trägern der Eingliederungshilfe stehen 
haben?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Ja, da gibt es einige. Die Konstellationen sind höchst heterogen. Grund-
pflege und Behandlungspflege sind grundlegend voneinander zu unterscheiden. Die Differen-
zierung in einfachste/einfache, komplexe Maßnahmen der Behandlungspflege ist ohnehin 
schwierig. Aber es gibt auf jeden Fall Einrichtungen, die keine HKP-Leistungen alias medizini-
sche Behandlungspflege durchführen, weil sie dazu vertraglich nicht verpflichtet sind. Es gibt 
sogar eine ganze Reihe von solchen Einrichtungen. Deswegen gab es auch die Rechtspre-
chung des BSG im Jahre 2015 zu diesem Sachverhalt.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Bitte schön.  

PatV: Können Sie etwas zur Situation von Menschen mit psychischen Behinderungen sagen? 
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten zu beachten?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Menschen mit psychischen Behinderungen weisen höchst unterschiedli-
che Konstellationen auf. Häufig brauchen sie keine Grundpflege, sie brauchen Behandlungs-
pflege, beispielsweise in Form von Medikamentengabe, etwa bei suchtgefährdeten Personen. 
Wir haben höchst unterschiedliche Konstellationen vorliegen. Ich darf generell vor die Klam-
mer gezogen sagen: Die Einrichtungen der Behindertenhilfe sind so vielfältig wie die Behinde-
rungsarten, die es gibt, auch die Konstellationen, die in solchen Einrichtungen auftreten. Des-
wegen ist es so wichtig, dass Einrichtungen entsprechende Verträge haben, was konkret ver-
traglich geschuldet ist. Das wiederum hängt vom Personenkreis ab. Wenn eine Einrichtung 
überwiegend Menschen mit psychischen Erkrankungen aufweist, bei denen die Medikamen-
tengabe eine häufige Maßnahme der Behandlungspflege ist, kann, muss sie aber nicht solche 
vertraglichen Konstruktionen aufweisen, dass diese Maßnahmen auch geschuldet sind.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Frau Pohl, machen Sie sich das zu eigen, 
was Frau Fix gesagt hat?  
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Frau Pohl (AWO): Ja, das unterstütze ich im vollen Maße.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Die Patientenvertretung, bitte schön.  

PatV: Uns hat die Information erreicht, dass es tatsächlich Einzelfälle gibt, in denen die Kran-
kenkassen die Kosten für die häusliche Krankenpflege direkt übernehmen, und zwar aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen der Einrichtung und der Krankenkasse, also auf Einzelfälle be-
zogen. Ist Ihnen dazu irgendetwas bekannt?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Ja, mir sind diese Konstellationen bekannt, ohne dass ich das jetzt näher 
quantifizieren könnte. Ich habe auch solche Informationen vorliegen. Aber ich kann es nicht 
quantifizieren – wenn Sie gerne diese Information von mir hätten.  

PatV: Können Sie auch nicht genau beschreiben, was da vertraglich abgesprochen wird?  

Frau Fix (Caritas): Kann ich auch nicht, nein.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Bitte.  

PatV: Eine letzte Frage: Sehen Sie mit Blick auf die Änderungen, die durch das BTHG auf uns 
zukommen, irgendwelche Änderungsbedarfe für die Zukunft?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Nicht unmittelbar. Denn das BTHG berührt nicht unbedingt den SGB-V-
Bereich und damit die Frage: Welche Maßnahmen müssen von der Krankenkasse bezahlt 
werden und welche nicht?  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Weitere Fragen? – Keine. Frau Pohl und 
Frau Fix, Sie haben nun Gelegenheit, Ihre zwei oder drei wesentlichen Punkte zu benennen, 
damit das protokolliert ist und Sie nicht für lediglich drei Minuten gekommen sind. Bitte schön.  

Frau Pohl (AWO): Um es nochmals zu betonen: Aus unserer Sicht ist wesentlich, dass die 
medizinische Behandlungspflege in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe als Leistung der 
GKV gegeben ist und es nur dann zu Ausnahmen kommt, wenn es von der Einrichtung ge-
schuldet ist. Der Hintergrund ist der, dass bei jeder Behandlungspflege medizinischer Sach-
verstand gegeben sein muss, da sich die Frage stellt: Einfachste oder einfache Behandlungs-
pflege, was ist das? Gut, Blutdruck messen kann jeder. Die Problematik ergibt sich dann, wenn 
man Blutdruckschwankungen hat, Blutzuckerschwankungen hat und sich Änderungen in der 
Dosierung, in der Medikamentengabe etc. ergeben. Da braucht es medizinischen Sachver-
stand, damit insgesamt die verschiedensten Anordnungen der Ärzte, auch die Wechselwirkun-
gen von Medikamenten beurteilt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Frau Fix, bitte.  

Frau Fix (Caritas): Noch einmal ergänzend dazu – ich kann es im vollen Umfang teilen und 
auch unterstreichen –: Wir erachten es als sehr schwierig, den Begriff „einfachste Maßnah-
men“ einer juristischen Definition zugänglich zu machen. Aus unserer Sicht ist es ein Irrtum, 
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die BSG-Urteile dahingehend auszulegen, das BSG habe gesagt, einfachste Maßnahmen der 
Behandlungspflege könnten in Einrichtungen der Behindertenhilfe durch die Einrichtungen und 
durch die dort tätigen Fachkräfte, die keine Pflegefachkräfte sein müssen, erbracht werden, 
weil im Haushalt solche einfachsten Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege auch 
durch Angehörige erbracht werden könnten. Das genau hat das BSG-Urteil nicht gesagt. Das 
möchte ich in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen und damit unterstreichen, was auch 
Frau Pohl sagte: Das BSG hat herausgearbeitet, dass Maßnahmen der Behandlungspflege, 
auch einfachste Maßnahmen der Behandlungspflege nur dann von den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe erbracht werden müssen, wenn es vertraglich geschuldet ist. Da ist eine we-
sentliche Voraussetzung, dass die Einrichtung vor allem personell und auch sächlich dazu in 
der Lage ist. Sie muss die entsprechenden Fachkräfte aufweisen. Das muss vertraglich genau 
beschrieben sein. – Das ist der eine Punkt.  

Einen zweiten Punkt möchte ich hervorheben. Die Richtlinie sieht jetzt eine weite Spanne zwi-
schen den einfachsten Maßnahmen der Behandlungspflege und Maßnahmen vor, die eine 
ständige, sozusagen dauerhafte Anwesenheit der Pflegefachkraft, bei Tag und Nacht gewis-
sermaßen, erfordert. Wir freuen uns, dass es jetzt möglich ist, auch bei vorübergehendem 
hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege diese Maßnahmen zu Lasten der GKV zu 
gewähren. Das ist sehr positiv, aber es ist eine Riesenspanne zwischen den einfachsten Maß-
nahmen und der ständigen Anwesenheit rund um die Uhr. Darauf möchten wir verweisen. Es 
wäre sinnvoll, die große Spanne der Fälle, die genau dazwischen liegen, in den Blick zu neh-
men.  

Ein kleiner Hinweis am Schluss: Es ist von Einrichtungen „gemäß“ § 43a SGB XI im Text der 
Richtlinie die Rede. Hier sollte juristisch die Formulierung „im Sinne von“ verwendet werden, 
weil sonst der Eindruck entsteht – es gibt keine 43a-Einrichtungen, es gibt lediglich 43a-Leis-
tungen, nämlich Zuschüsse –, diese Einrichtungen müssten diese Maßnahmen regelhaft er-
bringen. Das ist noch eine kleine juristische Feinheit. – Danke.  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – KBV.  

KBV: Ich habe eine Verständnisfrage. Können Sie sich meiner Auffassung anschließen, dass 
„einfach“ das ist, was man ansonsten gesunden Patienten im Alltag zumutet? Ich mute jedem 
Patienten zu, der Bluthochdruck hat, dass er seinen Blutdruck mehrfach täglich selber misst. 
Ich mute jedem Diabetiker, vor allen Dingen einem Insulinpflichtigen zu, dass er gerätetech-
nisch geschützt – es ist heute extrem einfach – den Blutzucker bestimmt und sich dann meldet. 
Diese einfachsten Dinge, die wir jeden Patienten als Maß der Eigenverantwortung mitgeben, 
kann ansonsten auch ein nicht medizinisch hochqualifiziertes Betreuungspersonal in den Ein-
richtungen übernehmen. Ich selbst habe über Jahre hinweg Einrichtungen betreut. Dinge wie 
diese, auch Dinge in der Orthopädietechnik – passt der Schuh, passt er nicht, drückt die Ein-
lage, drückt sie nicht? – wurden von den Betreuern genauso gut gemacht, wie es der Patient 
sonst auch macht, wenn er es selber kann. Ist diese Einfach-Definition richtig, oder ist sie 
falsch?  

Eine zweite Frage wollte ich Ihnen noch stellen. Wenn man vollständig auf Ihre Wünsche ein-
gehen sollte, dass unbedingt medizinisches Fachpersonal zum Messen des Blutdrucks in einer 
Betreuungseinrichtung nötig ist, kommen wir dann nicht in die Gefahr, dass wir das Personal 
dafür gar nicht haben? Wir haben es schon heute nicht, auch in Ihren Einrichtungen nicht.  
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Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Bitte, Frau Fix.  

Frau Fix (Caritas): Erstens. Ja, ich stimme Ihnen völlig zu, ob die Definition einfach/einfachst 
bedeutet, dass gewisse Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege in der Eigenver-
antwortung des Patienten sind. Zweitens. Die Eigenverantwortung des Patienten besagt auch: 
Was kann ich mir selber noch zumuten, und wo muss ich mich rückversichern? Hier sind die 
Grenzen gesetzt. Bei bestimmten Schwankungen des Blutzuckers muss ich mich rückverge-
wissern. Diesen Punkt haben Sie auch angesprochen. An dieser Stelle kann man aber die 
Eigenverantwortung des Patienten nicht mit den Maßnahmen vergleichen, die das Fachper-
sonal oder von mir aus nur das Personal in der Behindertenhilfeeinrichtung durchführt. Denn 
der Patient ist nicht gegenüber der Krankenkasse in irgendwelchen haftungsrechtlichen Bezü-
gen. Das ist der Unterschied zwischen der Durchführung einer behandlungspflegerischen 
Maßnahme einfachster Art im Haushalt durch den Patienten oder seine Angehörigen – die 
schließe ich hier ein – und dem Personal in der Einrichtung. Die haftungsrechtliche Frage ist 
eine ganz wesentliche. Die haben wir im Haushalt nicht. – Das ist der eine Punkt.  

Der letzte Punkt. Sie haben selbstverständlich Recht – dieses Argument wird in diesen Tagen 
immer wieder angeführt –: Wir haben kein Fachpersonal, keine Pflegefachkräfte. Aber die Tat-
sache, dass wir Fachkräftemangel haben, darf nicht die Gesetzgebung und die Rechtspre-
chung prägen, nach dem Motto: Wir haben nicht genügend Fachpersonal, dann muss jemand 
anders diese Maßnahmen durchführen. Das ist meines Erachtens rechtlich nicht zulässig. 
Letzteres würde ich als Argumentation in keiner Weise für berücksichtigungsfähig halten  

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Weitere Fragen sehe ich nicht.  

Dann sind wir schon durch. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir werden das selbstver-
ständlich abwägen und in die Entscheidung einbeziehen, was Sie mündlich vorgetragen ha-
ben. 

(Beifall) 

Schluss der Anhörung: 10.52 Uhr 
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C Bürokratiekostenermittlung 
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dement-
sprechend keine Bürokratiekosten. 
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